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AMTSLEITUNG 

Az. C003/38-2025, Bu 
 

 
 
 

Kundmachung 
 
Gemäß § 94 Abs. 6, Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF, wird kundgemacht, dass der Gemein-

derat in der öffentlichen Sitzung am 11.12.2025 beschlossen hat: 

 
 

Tarifordnung 
für das Erlebnisbad Mattighofen 

 
 

§ 1 
Freibadgebühren 

 
TAGESKARTEN Euro Einheit 

a) Erwachsene - normal 5,00 

Person und Tag 

Erwachsene – ermäßigt (OÖ. Familienkarte) 4,00 

Erwachsene – ermäßigt (Schüler, Lehrlinge, 

Studenten bis zum vollendeten 27. Lebens-

jahr, Präsenz- und Zivildiener, Invalide ab 

50% Erwerbsminderung) 

3,00 

Erwachsene - ab 16.00 Uhr 3,00 

b) Kinder (6-15 Jahre) 

 Kinder (OÖ. Familienkarte) 

1,50 

1,00 

c) Gruppentarif – Schulen 1,00 

SAISONKARTEN 

Erwachsene 60,00  

Schüler, Lehrlinge, Studenten bis zum vollen-

deten 27. Lebensjahr, Präsenz- und Zivildiener, 

Invalide ab 50% Erwerbsminderung 

35,00  

Kinder (6-15 Jahre) 20,00  

Familie 110,00  

SONSTIGES 

Dauerkabine 22,50 Saison 



Dauerkästchen 11,00 Saison 

Schlüsseleinsatz 11,50 Saison 

Reinigungsbeitrag (nur bei Verunreinigung) 8,00 Saison 

Sonnenschirmverleih 1,50 Tag 

 

 
 

§ 2 
Entgeltschuldner 

 

Entgeltschuldner sind alle Besucher des Freibades, ausgenommen Pflichtschulklassen im Rah-

men des Unterrichts; im Falle von Minderjährigen sind der gesetzliche Vertreter und bei unter 

Sachwalterschaft stehenden Personen der Sachwalter/die Sachwalterin zur Entrichtung der 

Entgelte verpflichtet.  

 

§ 3 

Beginn der Entgeltpflicht 

 

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Entgelte nach § 1 beginnt mit dem Betreten der Bade-

anlage beim Eingang an der Kasse und gilt im Falle einer Tageskarte bis längstens zum Be-

triebsschluss (lt. Anschlag) des Freibades am gleichen Kalendertag. Eine Rückerstattung von 

Eintrittsentgelten ist ausgeschlossen.  

 

§ 4 

Umsatzsteuer 

 

In dem im § 1 festgelegten Entgelten ist die Umsatzsteuer im gesetzlichen Ausmaß eingerech-

net.  

 

§ 5 

Inkrafttreten 

 

Diese Tarifordnung tritt mit 01. Mai 2026 in Kraft. 

 
 
 

Mattighofen, 12.12.2025 
 

Der Bürgermeister: 
 
 

Ing. Daniel Lang 


